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Neues helvetisches Tagblatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri, Mitgl. der gesezg. Räthe.

Band II. Mo. XIII. Bern, den 7. Okt. 1799. (16. Vendemiaire VIII.)

V 0 l l z i e h u n g s - D t r e k t 0 r i u in.

Das Vollziehnngsdirektorium der einen und
unchcilbaren helvetischen Republik, an die
gcsezgcbcnden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
In Ihrer Rotschaft vom ate» Juli haben

Sie das Voüziehungs-Direltorium eingeladen,
Ihnen die Maaßnahmen bekannt zu machen,
die es in den vom Feinde besezten Kantonen
zur Rettung und Sicherstellung des National-
vorrathes an Getreide, Wein und Munition,
ergriffen hat. Nach Ablesung der hier beige-
legten vier Berichte, werden Sie sich überzeu-
gen, daß der Verlust dieses Vorrathes keines-
wegs einiger Nachlässigkeit von Seire der Re-
gierung zur Last fallen kann, sondern einzig
und allein von gänzlicher Unmöglichkeit denke!-
ben zu retten herrührt, und also als Folge
jener eben so schnellen als kläglichen Ereignisse
anzusehen ist, die man weder voraussehen, noch
denen man zuvorkommen konnte.

Republikanischer Gruß!
Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,

S a v a r y.
Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.

Mousson.
Bericht über die Maaßregeln, die zur Ret-

îung des in den nun von dem Feinde be-
lAten -Kantonen vorhandenen Nationaleigen-
rhums genommen worden sind; von Bern-
yard Friedrich Huhn, Repräsentant, als
gewesener Civiicommissär bei der Armee.

Kühn, Repräsentant, <,„ has Vollziehnngs-
direktonum der helvetischen Republik.

Bürger Direktoren!
lieiezgebendkn Räthe haben einen Bericht

"ver Maaßregeln begehrt, welche von der

vollziehenden Gewalt oder ihren Beamten zur
Rettung der d» Republik gehörigen Vorräthe
in den nun von dem Feinde besezten Kantoffen
genommen worden sind. Ich leg« Ihnen,
BB. Direktoren über diesen Gegenstand einen
besonder!, Bericht vor, weil die Abfassung
meines Hauvtravports durch öffentliche und
häusliche Geschäfte zu lange verzögert worden ist.

Bei meiner Ankunft in den Grenzkantoncn
gls Civilcommissar war nur der Zustand der
dorrigen öffentlichen Kassen, so wie auch der-
jeuigen der in den Magazinen und Zeughäu-
ftrn vorhandneu Vorräche^ gänzlich unbekannt.

(Die Fortsetzung folgt.)

G e s'ê z g e b u n g.

Senat, 1. Oktober.
(Fortsetzung.)

M an er v. Arb. berichtet über den Beschluß,
betreffend die Gehaltsvermehrung der Copisien
des Vollz. Direktoriums. Derselbe lautet.

Die Commission, weicher Sie, BB. «sena-
toren, aufgegeben, die Revision von; 07. Sept.
in Betreff der Vermehrung des Gehalts der
Copisien des Vollziehungsdirektoriums zu un-
tersuchen, hat die Ehre, Ihnen zu beichten,
daß freilich das Minimum dieser Gàlrsver-
Mehrung um 10 Louisd'or höher bestMnt wor-
den, als die Botschaft des Direktoriums es
verlangt; und es würde die Commission des-
wegen Ihnen die Verwerfung angerathen haben,
wenn sie nicht dagegen in Erwägung gezogen,
daß 40 Louisd'or gleichwohl von einemMuten »
Schreiber, der das ganze Jahr zu arbeiten
gehalten ist, nicht zu viel sey, besonders wenn
aus andern Kanronen, als jenes des Regie-
rungssitzes, Schreiber dazu berufen werden,

welche von derlwcil.sie an einem fWiden Ort theuren Unter-
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